
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung 
Abteilung Leistungen Krankenversicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen zu den Änderungen des Anhang 4 (Arzneimittelliste 
mit Tarif, ALT) der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) vom 
30. November 2020 per 1. Januar 2021  
(AS 2020 6327, Nr. 163 vom 21. Dezember 2020) 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/1033/de


Seite 2 von 3 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 3 

2. Änderungen des Anhang 4 (Arzneimittelliste mit Tarif, ALT) der KLV 3 
Preiserhöhung Erythrozytenkonzentrat SRK, Preisreduktion Plasma SRK ............................................. 3 

 



Seite 3 von 3 
 

1. Einleitung 
In der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV, SR 832.112.31) und deren Anhänge werden die von 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) vergüteten Leistungen bezeichnet. Das Eidge-
nössische Departement des Innern (EDI) hat die Kompetenz, die KLV und deren Anhänge jeweils den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. Das EDI berücksichtigt dabei die Beurteilungen und Empfehlun-
gen der zuständigen beratenden Kommissionen. Dabei handelt es sich um die Eidgenössische Kom-
mission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen [ELGK], die Eidgenössische Kommission für 
Analysen, Mittel und Gegenstände [EAMGK] bzw. deren Ausschüsse für Mittel und Gegenstände 
[EAMGK-MiGeL] sowie Analysen [EAMGK-AL] sowie die Arzneimittelkommission [EAK]. 

2. Änderungen des Anhang 4 (Arzneimittelliste mit Tarif, ALT) der 
KLV  

Preiserhöhung Erythrozytenkonzentrat SRK, Preisreduktion Plasma SRK 
Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) war ein Antrag von Blutspende SRK Schweiz um Preiserhö-
hung für das Erythrozytenkonzentrat SRK mit gleichzeitig beantragter Preisreduktion für das Plasma 
SRK eingegangen. Das Gesuch wurde der Eidgenössischen Arzneimittelkommission (EAK) vorgelegt.  

Bei der Preisfestsetzung des Fabrikabgabepreises (FAP) für Erythrozytenkonzentrat SRK wurden 
neben den gestiegenen Lohnkosten die geltend gemachten zusätzlichen Laborkosten aufgrund der 
systematischen Zusatztestung aller Erythrozytenkonzentrate auf die Rhesus Phänotypen und Kell ab 
dem Jahr 2021 berücksichtigt.  

Das EDI hat die Preiserhöhung von 10% für Erythrozytenkonzentrat SRK gewährt. Der beantragten 
Preissenkung des Fabrikabgabepreises (FAP) von Plasma SRK wurde entsprochen.  

Für die Festlegung des Publikumspreises werden für die Vertriebsmarge und die Mehrwertsteuer die 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Gleichzeitig mit der Preisanpassung wird die 
Bezeichnung von Erythrozytenkonzentrat SRK und Plasma SRK angepasst und unter anderem mit 
den korrekten Mengenangaben versehen. Die neu im Fabrikabgabepreis enthaltene Typisierung auf 
die Rhesus Phänotypen und Kell ist in der Bezeichnung des Erythrozytenkonzentrates SRK neu mit 
abgebildet. Beim Plasma SRK wird in der Bezeichnung zudem präzisiert «quarantänegelagert oder 
pathogeninaktiviert». Bei der Anmerkung zum Publikumspreis wird neu präzisiert, dass die Transport-
kosten in der Vertriebsmarge enthalten sind.  
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